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Bekanntmachung 

 
der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Genshagen am Dienstag den 21.02.2023 um 
19:00 Uhr im Gemeindehaus Genshagen, Ludwigsfelder Straße 1, 14974 Ludwigsfelde 

 
 
T a g e s o r d n u n g: 
 

Öffentlicher Teil: 

 
1. Eröffnung der Ortsbeiratssitzung und Beschlussfassung über evtl. 

Änderungsanträge zur Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
sowie Mitteilungen des Ortsvorstehers 

 

 

2. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die 
Niederschriften der öffentlichen Sitzungen des Ortsbeirates 
Genshagen vom 06.12.2022 und vom 17.01.2023 

 

 

3. Anträge und Informationen zum Ortsteilbudget  
 

4. Informationen zu Vorlagen  
 

4.1. Entwicklung eines Innovationscampusses - Zukunftspark 
Ludwigsfelde 

BV-2023/117 

 

5. Informationen des Ortsvorstehers  
 

6. Einwohnerfragestunde  
 

 
 
 
 
gez. Andreas Igel 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 

 
der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Siethen am Donnerstag den 23.02.2023 um 
18:30 Uhr im Gemeindehaus Siethen, Trebbiner Chaussee 5, 14974 Ludwigsfelde 

 
 
T a g e s o r d n u n g: 
 

Öffentlicher Teil: 

 
1. Eröffnung der Ortsbeiratssitzung und Beschlussfassung über evtl. 

Änderungsanträge zur Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
sowie Mitteilungen der Ortsvorsteherin 

 

 

2. Beschlussfassung über evtl. Einwendungen gegen die 
Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Siethen 
vom 26.01.2023 

 

 

3. Anträge zum Ortsteilbudget  
 

4. Informationen der Ortsvorsteherin  
 

5. Einwohnerfragestunde  
 

 
 
 
 
gez. Andreas Igel 
Bürgermeister 
 

 



Amtsblatt für die Stadt Ludwigsfelde  14.02.2023 Nr. 7 Seite 4 
 

  Seite 4 von 10 

 

 

 

 

 
 
Stadt Ludwigsfelde 
Der Wahlleiter 
 
 
Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin/des hauptamtlichen Bürgermeisters der 
Stadt Ludwigsfelde  
  
Gemäß § 64 Abs. 3 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und 
§ 31 Abs. 2 u. 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich 
Folgendes bekannt: 
  
 
I. Wahltermin und Wahlzeit  
 
Aufgrund des § 64 Abs. 1 u. 2 BbgKWahlG, in Verbindung mit dem Bescheid der Landrätin 
des Landkreises Teltow-Fläming vom 15. September 2022 über die Festlegung des 
Wahltermins, findet die Wahl der hauptamtlichen Bürgermeisterin oder des hauptamtlichen 
Bürgermeisters der Stadt Ludwigsfelde am Sonntag, den 4. Juni 2023, in der Zeit von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr statt. 
  
Eine etwa notwendig werdende Stichwahl findet am Sonntag, den 25. Juni 2023, in der Zeit 
von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 
 
Die hauptamtliche Bürgermeisterin oder der hauptamtliche Bürgermeister wird von den 
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Ludwigsfelde in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
für die Dauer einer Amtszeit von acht Jahren gewählt. 
 
 
II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen  
 
Nachdem die Landrätin den Wahltermin und Stichwahltermin bestimmt hat, fordere ich 
gemäß § 31 Abs. 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die Wahlvorschläge für die vorgenannte Wahl 
möglichst frühzeitig einzureichen.  
 
Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin: 
 
1. Wahlgebiet ist die Stadt Ludwigsfelde.  
 
2. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist  
 

2.1. Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigungen, Wählergruppen 
sowie Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden (§ 69 Abs.1 
BbgKWahlG). Daneben können Parteien, politische Vereinigungen und 
Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvorschlag als Listenvereinigung 
einreichen. Sie dürfen sich jedoch nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die 
Beteiligung an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvorschlag 
der Beteiligten aus. 
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2.2. Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht werden. Sie müssen 
gemäß § 69 Abs. 2 BbgKWahlG spätestens bis zum Donnerstag, den 30.03.2023, 
12.00 Uhr, beim Wahlleiter der Stadt Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, 14974 
Ludwigsfelde, schriftlich eingereicht werden. 

 
3. Inhalt der Wahlvorschläge 
 

3.1. Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5 b zu § 33 Abs. 1 Satz 
1 BbgKWahlV eingereicht werden. 
 
3.2. Die Wahlvorschläge müssen enthalten: 
 

a) Name, Vorname, Beruf oder Tätigkeit, Tag der Geburt, Geburtsort, 
Staatsangehörigkeit und die Anschrift der Bewerberin oder des Bewerbers, 
 
b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung den 
vollständigen Namen der einreichenden Partei oder politischen Vereinigung 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese; der im 
Wahlvorschlag angegebene Name der Partei oder politischen Vereinigung 
muss mit dem Namen übereinstimmen, den diese im Land führt, 
 
c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einreichenden 
Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich um eine Wählergruppe 
handelt; der Name und die Kurzbezeichnung dürfen nicht den Namen von 
Parteien oder politischen Vereinigungen oder deren Kurzbezeichnung 
enthalten, 
 
d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der 
Listenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch die 
Kurzbezeichnungen der an ihr, beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen 
und Wählergruppen anzugeben, 
 
e) den Namen des Wahlgebietes. 

 
Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewerbers darf 
nur die unter Buchstabe a und e bezeichneten Angaben enthalten. 

 
3.3. Jeder Wahlvorschlag soll Name, Anschrift und Telekommunikationsanschluss 
der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Als 
Vertrauensperson oder stellvertretende Vertrauensperson kann auch eine Bewerberin 
oder ein Bewerber benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 
sind nur die Vertrauenspersonen und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für 
sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben oder 
entgegenzunehmen. 
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3.4. Wichtige Beschränkungen 
Jeder Wahlvorschlag darf nur eine Bewerberin oder einen Bewerber enthalten und 
jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvorschlag benannt sein. 
Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht 
Mitglied einer anderen Partei sein, die mit einem Wahlvorschlag zu der Wahl antritt. 

 
4. Voraussetzung für die Benennung als Bewerberin oder Bewerber 
 

4.1. Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahlvorschlag einer 
Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung ist an folgende 
Voraussetzungen geknüpft: 
 

a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 65 BbgKWahlG wählbar 
sein. 
 
b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss in einer Versammlung gemäß 
§ 33 in Verbindung mit § 63 BbgKWahG bestimmt worden sein. 
 
c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss ihrer oder seiner Benennung auf 
dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist, nach dem 
Muster der Anlage 7b zur BbgKWahlV, abzugeben. Die in Buchstabe a) und c) 
genannten Voraussetzungen gelten ferner für Einzelbewerberinnen und 
Einzelbewerber. 

 
4.2. Wählbarkeit 
 

a) Wählbar zur hauptamtlichen Bürgermeisterin oder zum hauptamtlichen 
Bürgermeister sind alle Personen, die 
 
- Deutsche, Unionsbürgerinnen oder Unionsbürger sind, 

 
- am Tag der Hauptwahl das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
 
- in der Bundesrepublik Deutschland ihren ständigen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
§ 3 Abs. 2 und § 122 Abs 1 des Landesbeamtengesetzes finden keine 
Anwendung. 
 
b) Nicht wählbar zur hauptamtlichen Bürgermeisterin oder zum 
hauptamtlichen Bürgermeister ist eine Deutsche oder ein Deutscher, die oder 
der 
 
- nach § 11 Abs. 2 Nummer 1 oder 2 BbgKWahlG von der Wählbarkeit 

ausgeschlossen ist,  
 
- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung 

öffentlicher Ämter nicht besitzt  
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- aus dem Beamtenverhältnis entfernt, dem das Ruhegehalt aberkannt oder 

gegen den in einem dem Disziplinarverfahren entsprechenden Verfahren 
durch die Europäische Union, in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eine entsprechende 
Maßnahme verhängt worden ist, in den auf die Unanfechtbarkeit der 
Maßnahme oder Entscheidung folgenden fünf Jahren oder  

 
- wegen einer vorsätzlichen Tat durch ein deutsches Gericht oder durch die 

rechtsprechende Gewalt eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union zu einer Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden ist.  

 
c) Nicht wählbar zur hauptamtlichen Bürgermeisterin oder zum hauptamtlichen 
Bürgermeister ist eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger, die oder der 
 
- eine der vier unter Buchstabe b) genannten Voraussetzung erfüllt oder 
 
- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im 

Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.  
 
5. Unterstützungsunterschriften 
 

5.1. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, einer 
Wählergruppe, einer Listenvereinigung oder einer Einzelbewerberin oder eines 
Einzelbewerbers, die oder der nicht von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind mindestens 64 
Unterstützungsunterschriften beizufügen. Die persönlich überprüfbare 
Unterstützungsunterschrift der wahlberechtigten Person ist bis Mittwoch, den 
29.03.2023, 16.00 Uhr, bei der Wahlbehörde der Stadt zu leisten. Sie kann auch bei 
einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im 
Land Brandenburg, vor einer Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur 
Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten Stelle geleistet werden; die 
Unterschriftenliste muss der Wahlbehörde am 29.03.2023 bis 16.00 Uhr vorliegen. 

 
6. Zulassung der Wahlvorschläge 
 
Der Wahlausschuss beschließt am Mittwoch, den 05.04.2023 um 17.30 Uhr in der 
Stadtverwaltung Ludwigsfelde, Rathausstraße 3, Sitzungssaal, in öffentlicher Sitzung über 
die Zulassung der Wahlvorschläge. Es wird verwiesen auf die §§ 37 bis 39 BbgKWahlV. 
 
 
III.  
 
Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen sind erhältlich beim Wahlleiter Herrn 
Großmann in der Stadtverwaltung, Rathausstraße 3, Zi. 2.38, Tel.: 03378 827-102, E-Mail: 
wahlen@Ludwigsfelde.de. 
 
Ludwigsfelde, den 13.02.2023 
 
 
gez. Großmann 
Wahlleiter
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Bekanntmachung der aktuellen Bodenrichtwerte zum 01.01.2023 

 
für baureifes Land in der Stadt Ludwigsfelde und land- und forstwirtschaftliche Flächen im 

Landkreis Teltow-Fläming 
 
 
Auf der Grundlage des § 12 Abs. 1 RL BRW-BB i.V.m. § 12 Abs. 3 der Brandenburgischen 
Gutachterausschussverordnung (BbgGAV) vom 12.05.2010 (GVBl. II/10, Nr.27) werden die 
aktuellen Bodenrichtwerte für die Stadt Ludwigsfelde nachfolgend in Listenform öffentlich 
bekanntgemacht. 
 
Im Internet werden die Bodenrichtwerte unter BORIS Land Brandenburg durch den 
Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg (LGB) zur Ansicht 
bereitgestellt. Die Richtwerte zum Stichtag 01.01.2023 stehen dort voraussichtlich ab Ende 
Februar 2023 zur Verfügung. 
 
Ludwigsfelde, den 07.02.2023 
 
 
 
 
gez.. Andreas Igel 
Bürgermeister 
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